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Lfd.-Nr.: 20-003328 / LR-ID: 0027242-AVA (bitte stets mit angeben) 
 
Vorentwurf - Bebauungsplan Nr. 42 „Industriegebiet Sandgrube“, Gemeinde  
Fuldabrück 
-Unterrichtung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 
BauGB 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Eger,  
 
gern beantworten wir Ihre Anfrage. Der Vorentwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 42 in Fuldabrück befindet sich innerhalb des Leitungsschutzbereiches 
unserer 110-kV-Hochspannungsfreileitung Berghausen-Kassel/KW, LH-11-1142 
(Mast 004N-006N). 
 
Bei Einhaltung der im Anhang aufgeführten Hinweise haben wir gegen das 
im Betreff genannte Vorhaben keine weiteren Einwände oder Bedenken. 
 
Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
i. V.     i. A. 
Kay Pohl    Burkhard Karwacki 
 
Anlage 
Einen Anhang 
Zwei Lagepläne 
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Die Sicherheitsabstände zu unserer 110-kV-Hochspannungsfreileitung Berghausen-Kassel/KW, 
LH-11-1142 (Mast 004N-006N) werden durch die DIN EN 50341-1 (VDE 0210-1) geregelt. 
 

Arbeiten und geplante Bebauungen innerhalb des Leitungsschutzbereiches sind grundsätzlich im 
Detail mit uns abzustimmen. Innerhalb des Leitungsschutzbereiches ist die zulässige Arbeits- und 
Bauhöhe begrenzt. Eine Bebauung im Leitungsschutzbereich ist zu vermeiden. Die Lage des 
Leitungsschutzbereiches entnehmen Sie bitte den beigefügten Lage- und Profilplänen. 
 
Sollte eine Bebauung nicht vermeidbar sein, sind die in der DIN EN 50341-1 (VDE 0210-1) 
vorgegebenen Mindestabstände zwingend einzuhalten. Die Arbeitshöhen unter Hochspannungs-
leitungen richten sich nach der DIN-VDE 0105-100.  
 
Für Bebauungen im Leitungsschutzbereich von 110-kV-Hochspannungsleitungen sind 
unterschiedliche Mindestabstände zu den Leiterseilen einzuhalten. Bei der Ermittlung der Abstände ist 
unter der Leitung der größte Durchhang und seitlich der Leitung das größtmögliche Ausschwingen der 
Leiterseile bei Wind anzunehmen. Dies hat zur Folge, dass innerhalb des Leitungsschutzbereiches nur 
eingeschränkte Bebauungen, Bodenlagerungen und Arbeitshöhen möglich sind.  
 
Beispiele aus der DIN EN 50341-1 (VDE 0210-1): 
 
Bei Flachdächern mit harter Bedachung ist ein Mindestabstand von 5,0 m zum Leiterseil beim größten 
Durchhang einzuhalten. Ist keine harte Bedachung gemäß DIN 4102-7 vorhanden, ist ein 
Mindestabstand von 11,0 m zum Leiterseil beim größten Durchhang einzuhalten. 
 
Zu Straßenoberflächen ist ein senkrechter Abstand von 7,0 m zum Leiterseil beim größten Durchhang 
einzuhalten. 
 
Zur Geländeoberfläche ist ein senkrechter Abstand von mindestens 6,0 m zum Leiterseil beim größten 
Durchhang einzuhalten. 
 
Bei den vorangegangenen Ausführungen handelt es sich nur um eine beispielhafte und nicht komplette 
Auflistung von häufig in Betracht kommenden Mindestabständen nach der DIN EN 50341-1 (VDE 
0210-1). Es sind daher nicht nur die aufgelisteten Abstände, sondern die Mindestabstände der DIN in 
Ihrer Gesamtheit einzuhalten. Bei Ihrer Planung sollten Sie sich über die jeweils relevanten 
Regelungen der DIN informieren und im weiteren Verlauf berücksichtigen. 
 
Durch die Nutzungsänderung werden die statischen Anforderungen an unsere Masten erhöht. Die 
betroffenen Maststützpunkte müssen nach gültiger Freileitungsnorm (VDE-AR-N 4210-4 
Anforderungen an die Zuverlässigkeit bestehender Stützpunkte von Freileitungen, Ausgabe 08-2014) 
statisch geprüft und gegebenenfalls ertüchtigt oder neu errichtet werden. Die dadurch entstehenden 
Kosten sind vom Verursacher zu tragen. Die Maßnahmen müssen vor der Nutzungsänderung  
 



 
 
 
 
 
abgeschlossen sein. Die Planung und Ausführung der Maßnahmen nehmen mehrere Monate bis zur 
Umsetzung in Anspruch. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer weiteren Planung. 
 
Beim Betrieb von Hochspannungsanlagen entstehen elektrische und magnetische Felder. Die 
Grenzwerte unserer Hochspannungsanlagen werden nach der Bundesimmissionsschutzverordnung  
(26. BImSchV, in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2013) eingehalten.  
Sollte Ihr geplantes Vorhaben Einfluss auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte haben, sind die 
dadurch entstehenden Kosten, z. B. durch betriebliche Anpassung bis hin zur Ertüchtigung unserer 
Leitung, vom Verursacher zu tragen.  
 
Der Einwirkungsbereich zur Einhaltung der Grenzwerte von elektrischen Anlagen ist in der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung über elektromagnetische 
Felder (26. BImSchVVwV, in der Fassung vom 26. Februar 2016) ergänzend zur 26. BImSchV 
geregelt und umfasst bei Freileitungen mit einer Spannung ab 110 kV einen Radius von 200,0 m um 
die jeweiligen elektrischen Anlagen.  
 
Nach Abschluss der Baumaßnahme ist der Avacon Netz GmbH vom Antragsteller ein Nachweis zu 
erbringen, dass die Grenzwerte nach der 26. BImSchV und der 26. BImSchVVwV eingehalten 
werden. 
 
Bei einer Änderung der Flurstücke (Teilungen, Zusammenlegungen o. Ä.) sind alle Rechte des alten 
Bestandes auf den neuen Bestand zu übernehmen. Dies trifft für alle Flurstücke zu, die sich im 
Leitungsschutzbereich unserer 110-kV-Hochspannungsfreileitung befinden. Für die betroffenen 
Grundstücke ist eine neue Dienstbarkeit nach aktuellem Stand abzuschließen.  
 
Bei Dachkonstruktionen und -eindeckungen aus leitenden Baustoffen ist vom Bauherrn ein Fachmann 
zur Durchführung eventuell notwendiger Erdungsmaßnahmen hinzuzuziehen. Die Kosten dieser 
Maßnahme sind vom Verursacher zu tragen. Dieser Punkt gilt auch hinsichtlich der möglichen 
Beeinträchtigung von elektronischen Geräten wie Computern usw. 
 
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass mit Vogelkot sowie bei ungünstigen Witterungsverhältnissen 
mit Eisabwurf von den Leiterseilen unserer 110-kV-Hochspannungsfreileitung zu rechnen ist. Für 
solche natur- und witterungsbedingten Schäden wird von unserer Seite keine Haftung übernommen. 
 
An unseren 110-kV-Hochspannungsfreileitungen können bei bestimmten Witterungsverhältnissen 
(Wind, Regen, Nebel oder Raureif) Geräusche/Koronaentladungen entstehen. Diese sind 
anlagenbedingt nicht vermeidbar und führen zu keinem Anspruch gegen die Avacon Netz GmbH. 
 
Abgrabungen an den Maststandorten dürfen nicht vorgenommen werden. Sollten innerhalb eines 
Sicherheitsabstandes von 10,0 m um einen Maststandort Abgrabungsarbeiten erforderlich werden,  
so sind diese mit uns im Detail abzustimmen. 
 
Die Maststandorte müssen für Instandhaltungsmaßnahmen zu jeder Zeit, auch mit schwerem Gerät 
wie z.B. Lastkraftwagen oder Kran, zugänglich sein. 
 
Vorgesehene Reklameeinrichtungen, Fahnenstangen sowie Beleuchtungseinrichtungen o. Ä. innerhalb 
des Leitungsschutzbereiches müssen mit der Avacon Netz GmbH abgestimmt werden. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Bäume mit einer großen Endwuchshöhe dürfen innerhalb des Leitungsschutzbereiches nicht 
angepflanzt werden, da andernfalls die Einhaltung der Sicherheitsabstände in kürzester Zeit nicht mehr 
gewährleistet ist.  
 
Empfehlenswert sind standortgerechte Wildgehölze wie Büsche und Sträucher bis zur Kategorie 
Großsträucher, die mit geringer Wuchshöhe einen dauerhaft ausreichenden Abstand zu den 
Leiterseilen einhalten. 
 
Der spannungsabhängige Sicherheitsabstand zur 110-kV- Hochspannungsfreileitung (Abstand bei 
Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile) beträgt in jedem Fall 5,0 m. 
 
Der Sicherheitsabstand zu den Leiterseilen muss jederzeit, auch bei Witterungseinflüssen wie Wind, 
eingehalten werden und darf keinesfalls unterschritten werden, da sonst Lebensgefahr besteht. 
 
Sollte eine Freischaltung unserer 110-kV-Hochspannungsfreileitung für Arbeiten im  
Leitungsschutzbereich erforderlich sein, berücksichtigen Sie bitte, dass eine Freischaltung nicht immer 
möglich ist. Eine benötigte Freischaltung ist mit einer Vorlaufzeit von mindestens vier Wochen vor 
dem gewünschten Freischalttermin von uns auf Durchführbarkeit zu prüfen. Die durch eine 
Verkehrssicherung oder Freischaltung entstehenden Kosten sind vom Verursacher zu tragen. 
 
 
 
 
Anschrift: Avacon Netz GmbH 
  Region West 
  Betrieb Spezialnetze 
  Watenstedter Weg 75 
  38229 Salzgitter 
 
Telefon: +491 70/6 48 47 51 (H. Karwacki) 
 
Salzgitter, den 29. Juli 2020 
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Berghausen‐Kassel/KW, LH‐11‐1142 (Mast 005N‐006N)

Leitungsschutzbereich

Mast 005N
Mast 006N

13
.0
0

13
.0
018

.0
0

18
.0
0


	20-003328_BPlan Nr. 42_Fuldabrück
	20-003328_BPlan Nr. 42_Fuldabrück_Anhang
	Planauszug

		2020-07-30T06:26:56+0200
	Burkhard Karwacki


		2020-07-31T13:45:44+0200
	Kay Pohl




